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Norm

StGB §81 Z2 B1a

Rechtssatz

Der Täter haftet im Sinne des § 337 lit b StG (nunmehr § 81 Z 2 StGB) auch dann, wenn er sich bereits in einem Zustand

be8ndet, in dem die Vornahme der Lenkung eines Kraftfahrzeuges Gefahren der (im § 335 StG) bezeichneten Art

herbeizuführen oder zu vergrößern geeignet ist, sofern er nunmehr im Bewußtsein dessen, daß ihm eine solche

Tätigkeit bevorstehe, schuldhafterweise den bei ihm bereits vorhandenen Rauschzustand steigert, sodann in diesem

Zustand ein Kraftfahrzeug lenkt und dabei einen Unfall verschuldet.
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Beisatz: Genuß einer nicht nur ganz unerheblichen Alkoholmenge. (T1)
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Beisatz: Schuldhafte Aufstockung des schon für sich allein die volle Fahrtüchtigkeit beeinträchtigenden

Restalkohols. (T2)

Schlagworte

SW: Auto
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